	Firma:
	Betriebsanweisung
Kreissägen
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Arbeiten mit Kreissägen

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Gefahr schwerster Hand- und Körperverletzungen
Gefahr der Gehörschädigung, sofern kein Gehörschutz benutzt wird
Gefahr durch fortgeschleuderte Teile
Krebsgefährdung durch Sägen von Harthölzern, z. B. Buchen- oder Eichenholz

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen
Umgangsverbot für Jugendliche unter 16 Jahren beachten, 16- bis 18-Jährige nur zu Ausbildungszwecken und unter Aufsicht an der Kreissäge arbeiten lassen
Gehörschutz und Schutzschuhe tragen
aufgrund der Einzugsgefahr keine Handschuhe verwenden
eng anliegende Kleidung tragen
Anschlüsse und Schutzvorrichtungen täglich kontrollieren
Sägeblatt auf Beschädigung und Eignung prüfen
Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
auf sicheren Stand achten, regelmäßig Reststücke aus dem Arbeitsbereich entfernen
Hilfseinrichtungen verwenden: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock
Schutzhaube verwenden
auf ausreichende Beleuchtung achten
Werkstücke sicher auflegen und führen, bei Bedarf Auflageböcke oder Verlängerungstische verwenden

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)
Gerät ausschalten und gegen weitere Benutzung sichern, Netzstecker ziehen

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Instandhaltung nur durch beauftragte Personen oder Fachfirma durchführen lassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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